
2021/15-VII 1. Oktober 2021

Beschluss

Die Clearingstelle EEG|KWKG hat am 29. September 2021 durch ihre Mitglieder Richter,
Teichmann und Wolter das unter dem Aktenzeichen 2021/15-VII geführte Hinweisver-
fahren „Förderung innovativer KWK-Systeme – Einspeisungsort der erneuerbaren Wärme
im wärmenetz“1 eingeleitet.

Auf Wunsch einer oder mehrerer akkreditierter Interessengruppen wird die Stellungnah-
mefrist für die registrierten öffentlichen Stellen und die akkreditierten Interessengrup-
pen gemäß § 8 Abs. 3 VerfO2 bis zum

11. November 2021

verlängert.

Richter Teichmann Wolter

1Nähere Informationen zum Hinweisverfahren 2021/15-VII finden Sie unter https://www.clearingstelle-
eeg-kwkg.de/hinwv/2021/15-VII.

2Verfahrensvorschriften der Clearingstelle EEG|KWKG, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/verfahrensvorschriften , nachfolgend bezeichnet als VerfO.

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien, GF: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler. Weitere Informationen finden Sie unter folgender
Internet-Adresse: https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen
kann keine Haftung übernommen werden.
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